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Anlage 2 – Textfestsetzungen zur I. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 

„Behördenzentrum“ 

 

I. Nutzungsbeschränkungen - § 9 II a und b BauGB i.V.m. § 1 V und IX BauNVO  

 

1. Einzelhandel 

  

Im gesamten Plangebiet sind  

 

1. Großflächige Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten, wobei zen-

trenrelevant nur die Nutzungen sind, die in der Anlage  – Sortimentsliste – abschließend auf-

gezählt wurden, nicht zulässig, 

 

2. Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten, wobei zentrenrelevant nur die 

Nutzungen sind, die in der Anlage  – Sortimentsliste – abschließend aufgezählt wurden, sind 

nicht zulässig.  

3. Ausnahmsweise sind im unmittelbaren räumlichen und sachlichen Zusammenhang mit Ge-

werbe- und Handwerksbetrieben stehende unselbstständige Verkaufsstellen zulässig, sofern 

das angebotene – zentrenrelevante oder nicht zentrenrelevante - Sortiment im jeweiligen Be-

trieb selbst hergestellt, ver- oder bearbeitet wird. Diese Einzelhandelsnutzung muss dem je-

weiligen Gewerbe- oder Handwerksbetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und 

Baumasse deutlich untergeordnet sein und wird daher auf maximal 25 % der Bruttogrundflä-

che (BGF), maximal 350 m², festgesetzt. 

 

2. Vergnügungsstätten  

 

Im gesamten Plangebiet sind alle Arten von Vergnügungsstätten nicht zulässig.  

3. Sonstige Gewerbebetriebe 

Im gesamten Plangebiet sind Bordelle und bordellartige Betriebe nicht zulässig. 

4. Anzahl der zulässigen Wohneinheiten pro Gebäude - § 9 I Nr. 6 BauGB –  

Pro Einzelhaus werden maximal 4 Wohneinheiten und pro Doppelhaushälfte maximal 2 

Wohneinheiten – Teilbereich  TB 1 – und maximal 2 Wohneinheiten pro Einzelhaus und maxi-

mal 1 pro Doppelhaushälfte – Teilbereich TB 2 - zugelassen – siehe Planeintrag - .  
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II. Anlage: Sortimentsliste   

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

III. Hinweise  

 

1. SGD Nord – Regionalstelle Bodenschutz/Abfallwirtschaft –, Montabaur  

 

1.1 Im Plangebiet befindet sich eine deklaratorisch in der Planzeichnung dargestellte kartierte 

Altablagerung – Erhebungsnummer 143 04 048 – 0250 -, die zur Ablagerung von Bauschutt,  

und Abfällen unbekannter Art und Herkunft genutzt und dementsprechend als altastverdächtig 

eingestuft wurde.  

 

Vor einer weiteren Bebauung sollte daher mit der SGD Nord Kontakt aufgenommen und mög-

licherweise notwendige Untersuchungen abgestimmt werden.  

 

1.2 Südöstlich angrenzend an das Plangebiet befindet sich eine kartierte Altablagerung – Er-

hebungsnummer 143 04 048 – 0222 -, die zur Ablagerung von Siedlungsabfällen wie Haus-, 

Sperr-, Gewerbemüll sowie Bauschutt und Erdaushub genutzt und auf Grund der Erfassungs-

bewertung als altlastenverdächtig eingestuft wurde. 

 

Vor einer Bebauung des bzw. in der Nähe des Bereichs sollte daher mit der SGD Nord Kontakt 

aufgenommen und möglicherweise notwendige Untersuchungen abgestimmt werden.  

 
 

2. Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz 

 

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 

4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Für Neubauvorhaben oder grö-

ßere An- und Umbauten (insbesondere mit Laständerungen) werden objektbezogene Bau-

grunduntersuchungen empfohlen. Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 

und der DIN 18915 zu berücksichtigen.  

 

Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung bzw. geologischen Un-

tersuchung spätestens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim Landesamt für Geologie und 

Bergbau RLP anzuzeigen. Für die Anzeige sowie die spätere Übermittlung der Bohr- und Un-

tersuchungsergebnisse steht das Online-Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und 

Bohrungen RLP unter https://geoldg.lgb-rlp.de zur Verfügung. 

 

https://geoldg.lgb-rlp.de/
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 3. Landesbetrieb Mobilität, Dieza 

 

Der LBM weist daraufhin, dass die am Plangebiet vorbeiführende Bundesstraße B 49 eine 

Verkehrsbelastung von 16.549 kfz/24h aufweist.  

 

Beim Bau von Wohnungen hat daher der Bauherr zum Schutz vor schädlichen Lärmeinwir-

kungen oder zur Vermeidung/Minderung solcher Einwirkungen für die zu treffenden  baulichen 

und sonstigen technischen Maßnahmen Vorkehrungen ín den Innen- und Außenwohnberei-

chen in ausreichendem Maße zu treffen.  

 

4. Naturschutzrechtlicher Ausgleich  

Der mit der geringfügigen Erweiterung des Parkplatzes in den Außenbereich verbundene Ein-

griff in Natur und Landschaft ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens in Abstimmung 

mit der Unteren Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises zu ermitteln 

und ggf. zu kompensieren. 

 


